
Rahmen des freien Dienstleistungsver-
kehrs tätig werden will. Die FMA über-
mittelt die Angaben innerhalb von drei
Monaten nach Eingang sämtlicher An-
gaben der zuständigen Behörde des
Aufnahmemitgliedstaates.

2. GELTUNGSBEREICH 
DES GESETZES

Das Gesetz erfasst folgende Dienstlei-
stungen:
• Portfolioverwaltung;
• Anlageberatung;
• Annahme und Übermittlung von Auf-

trägen, die ein oder mehrere Finanz-
instrumente zum Gegenstand haben;

• Wertpapier- und Finanzanalyse.

Vermögensverwaltungsgesellschaften
dürfen zu keinem Zeitpunkt Vermögens-
werte Dritter entgegennehmen oder
halten. Diese Geschäfte bleiben den
Banken und den Effektenhändlern vor-
behalten.

Dem Vermögensverwaltungsgesetz un-
terstehen Unternehmen, die gewerbs-
mässig Vermögensverwaltung für Dritte
erbringen oder vermitteln (Vermögens-
verwaltungsgesellschaften).

Zum Zweck einer effizienten Geschäfts-
führung kann die Vermögensverwal-

ruf des Treuhänders ist ein liechtenstei-
nisches Spezifikum und in den EWR-
Staaten in dieser Form unbekannt. So-
mit zählt er auch nicht zu den harmoni-
sierten Berufen des EWR und kann
nicht von den vier Grundfreiheiten des
EWR-Abkommens, insbesondere der
Niederlassungs- und Dienstleistungs-
freiheit, profitieren. Durch die Schaf-
fung des Vermögensverwaltungsgeset-
zes erfüllt die gewerbsmässige Vermö-
gensverwaltung die Voraussetzungen
für den freien Dienstleistungsverkehr
im EWR-Raum, womit Vermögens-
verwaltungsgesellschaften grenzüber-
schreitend Wertpapierdienstleistungen
im EWR erbringen können.

Durch die Umsetzung der 2. Wertpa-
pierdienstleistungsrichtlinie wird für
andere Unternehmen als Banken die
Möglichkeit geschaffen, Tätigkeiten im
Rahmen der Vermögensverwaltung
grenzüberschreitend wahrzunehmen,
ohne dass der Dienstleistungsanbieter
im entsprechenden EWR-Mitgliedsland
um eine Bewilligung ansuchen muss.
Die Gesellschaft teilt lediglich der 
liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht
(FMA) mittels festgelegten Dokumen-
ten mit, in welchem EWR-Mitgliedstaat
sie eine Zweigstelle einrichten oder im
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1. EINLEITUNG
Am 1. Januar 2006 traten das Gesetz
über die Vermögensverwaltung (VVG),
LGBl. 2005 Nr. 278, und die Verordnung
zum Gesetz (VVO), LGBl. 2005 Nr. 289, in
Kraft. Diese regeln die Voraussetzungen
für die gewerbsmässige Erbringung und
Vermittlung der Vermögensverwaltung
und bezwecken den Schutz der Kunden
sowie die Sicherung des Vertrauens in
den liechtensteinischen Finanzplatz.

Bis anhin waren die Vermögensverwal-
tung und Anlageberatung im Wesentli-
chen den Banken, Finanzgesellschaften
und Treuhändern vorbehalten. Durch
das neue Vermögensverwaltungsgesetz
wurde in Liechtenstein ein neuer und 
international anerkannter Finanzinter-
mediär geschaffen und die klassische
Vermögensverwaltung und Anlagebera-
tung vom Berufsbild des Treuhänders
losgelöst.

Anstoss zur Schaffung eines separaten
Vermögensverwaltungsgesetzes gab die
Verpflichtung Liechtensteins, die Richt-
linie 2004/39/EG (einschliesslich Ände-
rung der Richtlinie 85/611/EWG und
93/6/EWG, 2000/12/EG und Aufhe-
bung der Richtlinie 93/22/EWG) in das
nationale Recht zu überführen. Der Be-
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tungsgesellschaft eine oder mehrere ih-
rer Tätigkeiten an Dritte delegieren. Um
eine derartige Delegation ausführen zu
können, muss eine Bewilligung der FMA
vorliegen. Die Vermögensverwaltungs-
gesellschaft wird durch die Delegation
an Dritte nicht von ihrer Haftung befreit. 

Das Gesetz findet keine Anwendung
beispielsweise auf:
• Personen, die Vermögensverwaltungs-

Dienstleistungen ausschliesslich im
Rahmen eines Organmandates für ju-
ristische Personen, Treuhänderschaf-
ten, sonstige Gemeinschaften oder
Vermögenseinheiten erbringen;

• Personen, die im Rahmen einer ande-
ren, nicht unter dieses Gesetz fallen-
den beruflichen Tätigkeit Anlagebera-
tung betreiben, sofern eine solche Be-
ratung nicht besonders vergütet wird;

• Vermögensverwaltungsgesellschaf-
ten mit Sitz in einem Drittstaat 
(Nicht-EWR-Mitgliedstaat), welche
ihre Dienstleistungen in Liechten-
stein ohne Errichtung einer Zweignie-
derlassung erbringen, beispielsweise
durch Drittverwaltungsvollmachten
bei einer liechtensteiner Bank für ein
kundenindividualisiertes Bankkonto
oder Bankdepot. Solche Gesellschaf-
ten dürfen in Liechtenstein nicht aktiv
Kunden akquirieren;

• Banken und Finanzgesellschaften im
Sinne des Bankengesetzes;

• Versicherungsunternehmen im Sinne
des Versicherungsaufsichtsgesetzes.

3. BEWILLIGUNGEN
Die Bewilligung berechtigt die Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft zur ge-
werbsmässigen Erbringung und Vermitt-
lung der genannten Dienstleistungen.

Eine Vermögensverwaltungsgesellschaft
muss die folgenden Voraussetzungen

tel (einbezahltes Kapital, Gewinn-
und Kapitalreserven, Gewinnvortrag
abzüglich immaterielle Anlagewerte,
eigene Aktien, Verluste) müssen min-
destens einem Viertel der fixen Be-
triebskosten der letzten Jahresrech-
nung entsprechen. Sofern noch keine
Jahresrechnung vorliegt, sind die im
Geschäftsplan veranschlagten fixen
Betriebskosten als Mindestkapitali-
sierung heranzuziehen;

• Das Eigenkapital muss ausserdem
mindestens CHF 100 000.00 oder den
Gegenwert in Euro oder USD betragen
und vollumfänglich bar einbezahlt sein;

• Die Gesellschaft darf über keine wei-
tere spezialgesetzliche Bewilligung
nach dem Gesetz über die Treuhän-
der, über die Rechtsanwälte, über die
Patentanwälte oder über die Wirt-
schaftsprüfer und Revisionsgesell-
schaften verfügen. 

Über den Antrag auf Erteilung einer Be-
willigung wird spätestens sechs Mona-
te ab Eingang der vollständig einge-
reichten Unterlagen entschieden.

4. GESCHÄFTSFÜHRER
Einer der Geschäftsführer muss folgen-
de Voraussetzungen kumulativ erfüllen:
•  EWR-Staatsangehörigkeit (basierend

auf staatsvertraglicher Vereinbarung
gilt auch die Schweizer Staatsbür-
gerschaft als ausreichend);

• Unter Berücksichtigung seiner weite-
ren Verpflichtungen, der Organisation
der Gesellschaft und seines Wohn-
ortes muss er in der Lage sein, seine
Aufgaben in der Vermögensverwal-
tungsgesellschaft einwandfrei zu er-
füllen;

• Er muss eine entsprechende Ausbil-
dung und Berufserfahrung von minde-
stens drei Jahren (Vollzeit) vorweisen;

erfüllen, um Anspruch auf eine Bewilli-
gung zu haben:
• Die Vermögensverwaltungsgesell-

schaft muss als Verbandsperson, Kol-
lektiv- oder Kommanditgesellschaft
errichtet sein;

• Der Sitz und die Hauptverwaltung der
Gesellschaft müssen in Liechtenstein
sein. Dort muss die Gesellschaft über
eine angemessene inländische Be-
triebsstätte verfügen und eine für die
Erfüllung ihrer Aufgaben geeignete
Organisation aufweisen;

• Die Geschäftsführung muss aus min-
destens zwei Personen bestehen, die
handlungsfähig und vertrauenswür-
dig sind. Unter gewissen Vorausset-
zungen kann sich die Geschäfts-
führung auf eine Person beschränken
(Art. 6 Abs. 1 lit. d VVG);

• Die Vermögensverwaltungsgesell-
schaft muss einen tragfähigen Ge-
schäftsplan mit Angaben zur Organi-
sation, zum Marketing und zur Um-
setzung am Markt sowie zur Finanz-
planung und zur Finanzierung für die
ersten drei Geschäftsjahre erstellen;

• Eine externe Revisionsstelle muss
bestellt sein. Diese muss die Voraus-
setzungen gemäss Gesetz über die
Wirtschaftsprüfer und Revisionsge-
sellschaften, gemäss Bankengesetz
oder gemäss Gesetz über Investment-
unternehmen erfüllen;

• Eine Darstellung der Eigentumsver-
hältnisse an der Gesellschaft muss
vorliegen;

• Die mit der Verwaltung und Geschäfts-
führung betrauten Personen müssen
jederzeit in fachlicher und persönli-
cher Hinsicht Gewähr für eine ein-
wandfreie Geschäftstätigkeit bieten;

• Die Gesellschaft muss den Nachweis
über eine angemessene Eigenmittel-
unterlegung erbringen. Die Eigenmit-
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• Er muss tatsächlich in der Gesell-
schaft tätig und dort in einer Führungs-
position aktiv sein;

• Er muss mit den für die Geschäfts-
führung notwendigen Kompetenzen
ausgestattet sein (Zeichnungsbe-
rechtigung und umfassende interne
Weisungsbefugnis);

• Er muss entweder Gesellschafter
oder Arbeitnehmer in einem festen
Angestelltenverhältnis sein;

• Er muss sich mit einem den Erforder-
nissen der Gesellschaft entsprechen-
den Arbeitspensum tatsächlich in
Liechtenstein betätigen. 

5. ANLEGERSCHUTZ
Der Gesetzgeber hat eine umfassende
berufsethische Regelung vorgesehen.
Die Vermögensverwaltungsgesellschaft
ist verpflichtet, ein Kundenprofil zu er-
stellen, um die für den betreffenden
oder potenziellen Kunden geeignet er-
scheinenden Dienstleistungen erbrin-
gen bzw. Finanzinstrumente empfehlen
zu können. Den (potenziellen) Kunden
müssen in verständlicher Form ange-
messene Informationen zur Verfügung
stehen (z.B. über vorgeschlagene Anla-
gestrategien und Finanzinstrumente, di-
rekte und indirekte Kosten), damit diese
in der Lage sind, das Angebotene zu ver-
stehen und somit auf informierter
Grundlage Anlageentscheidungen zu
treffen. Sofern die Vermögensverwal-
tungsgesellschaft der Auffassung ist,
dass ein bestimmtes Finanzprodukt oder
eine bestimmte Dienstleistung für den
(potenziellen) Kunden nicht geeignet ist,
muss sie ihn entsprechend informieren.

Einmal jährlich ist die Vermögensverwal-
tungsgesellschaft zur Vorlage eines Ver-
mögens- und Erfolgsausweises verpflich-
tet. Dieser informiert über die Entwick-

lung der Anlagen und über die Kosten.
Auf Verlangen des Kunden muss die Ge-
sellschaft über die von ihr erbrachten Lei-
stungen Auskunft erteilen. Das VVG sieht
auch eine Geheimhaltungspflicht vor. 

6. WIDERRUF, ERLÖSCHEN UND
ENTZUG VON BEWILLIGUNGEN

Sofern die Vermögensverwaltungsge-
sellschaft die Bewilligung durch falsche
Angaben oder auf sonstige rechtswidrige
Weise erhalten hat oder bei der Bewilli-
gungserteilung wesentliche Umstände
nicht bekannt waren, ist die FMA berech-
tigt, die Bewilligung zu widerrufen.

Die Bewilligung erlischt beispielswei-
se, wenn die Geschäftstätigkeit nicht
innert Jahresfrist aufgenommen wird,
die Geschäftstätigkeit während minde-
stens sechs Monaten nicht mehr aus-
geübt oder die Vermögensverwaltungs-
gesellschaft in eine Fondsleitung umge-
wandelt wird. 

Die Bewilligung wird entzogen, sofern
die Voraussetzungen für deren Erteilung
nicht mehr erfüllt sind, die gesetzlichen
Pflichten in schwerwiegender Weise
verletzt werden oder den Aufforderun-
gen der FMA zur Wiederherstellung des
gesetzmässigen Zustandes nicht Folge
geleistet wird. 

Sofern eine Gesellschaft bewilligungs-
pflichtige Dienstleistungen anbietet,
ohne eine Bewilligung zu besitzen, darf
die FMA die Gesellschaft auflösen. In
dringenden Fällen kann dies ohne vor-
herige Mahnung und Fristansetzung er-
folgen. 

7. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Eingangs ist erwähnt, dass die Vermö-
gensverwaltung und Anlageberatung

vom Berufsbild des Treuhänders los-
gelöst wurde. Aus Gründen der Rechts-
sicherheit und zur Besitzstandwahrung
gelten für Treuhänder jedoch einige (be-
fristete) Sonderregelungen.

Sämtliche Personen, die gemäss vor
dem 1.1. 2006 geltenden Recht zur Aus-
übung der Vermögensverwaltung be-
fugt waren, dürfen diese Tätigkeiten bis
zum 31.12. 2006 weiterhin ausüben. 

Für Treuhänder (natürliche Personen)
sind Vereinfachungen in Bezug auf die
Voraussetzungen für Geschäftsführer
vorgesehen. Diese sehen wie folgt aus:
Natürliche Personen, die bereits vor
1.1. 2006 berechtigt waren, die Vermö-
gensverwaltung – insbesondere nach
dem Gesetz über die Treuhänder oder
nach dem Gesetz über die Rechts-
anwälte – gewerbsmässig auszuüben,
sowie Personen, die bis spätestens
31.12. 2006 die Treuhänderprüfung oder
die Eignungsprüfung für Treuhänder mit
Erfolg absolviert haben, müssen weder
eine entsprechende Ausbildung noch
eine praktische Betätigung (einschlä-
gige praktische Betätigung von minde-
stens drei Jahren Vollzeit im Vermö-
gensverwaltungsbereich) nachweisen.
Eine weitere Erleichterung besteht dar-
in, dass die Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer in der Vermögensverwaltungsge-
sellschaft der Hauptberuflichkeit im
Sinne des Treuhändergesetzes nicht
entgegensteht. Dies bedeutet, dass die
Geschäftsführung einer Treuhandge-
sellschaft nicht unter die «weiteren Ver-
pflichtungen» im Sinne von Art. 7 Abs. 1
lit. b VVG (Möglichkeit der tatsäch-
lichen Leitung unter Anrechnung 
weiterer Verpflichtungen) fällt. Möchte
diese Person Geschäftsführer einer
zweiten Vermögensverwaltungsgesell-
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es für Schweizer Bürger schwierig, eine
Aufenthaltsbewilligung in Liechtenstein
zu erhalten, aber es ist für viele vor allem
aus dem Raum Zürich und St. Gallen pro-
blemlos möglich, täglich zu pendeln.

Um den Weg über Liechtenstein auch
für Schweizer Vermögensverwalter zu
öffnen, müssen diese bei der liechten-
steinischen Finanzmarkaufsicht eine
entsprechende Bewilligung für eine
Vermögensverwaltungsgesellschaft (ju-
ristische Person oder Kollektiv-/Kom-
manditgesellschaft) beantragen. Zu be-
achten ist, dass Liechtenstein aufgrund
des Vertrages mit der Schweiz (so ge-
nannte «Vaduzer Konvention») Schwei-
zer Bürgern ohne Niederlassung in
Liechtenstein nicht erlaubt, alleine als
Geschäftsführer / Organ in einer liech-
tensteinischen Gesellschaft tätig zu
sein. Ein Liechtensteiner Treuhänder
muss also als Mit-Geschäftsführer / Or-
gan der Gesellschaft fungieren und ent-
sprechend eingetragen sein. 

Es bestehen keine Vorschriften über 
die Staatsangehörigkeit oder Niederlas-
sungsbewilligung für die Gesellschafter.

Aus steuerlicher Sicht ist es für 
die Schweizer Vermögensverwaltungs-
gesellschaft sicherlich sinnvoll, die Ge-
schäfte über eine Kollektiv- oder Kom-
manditgesellschaft abzuwickeln. Er-
richtet nämlich ein Schweizer in Liech-
tenstein eine Kollektiv- oder Komman-
ditgesellschaft, so gilt aus Schweizer
Sicht grundsätzlich die Praxis der inter-
kantonalen Steuerausscheidung. Betei-
ligungen an liechtensteinischen kauf-
männischen Kollektiv- und Kommandit-
gesellschaften und deren Ertrag (Kapi-
talzinsen und Gewinnanteile) werden in
Liechtenstein besteuert. In der Schweiz

schaft werden, so hängt die Zulässig-
keit davon ab, ob die Finanzmarktauf-
sicht das Kriterium der tatsächlichen
Leitung der zweiten Vermögensverwal-
tungsgesellschaft unter Berücksichti-
gung der weiteren Verpflichtungen des
Treuhänders ohne Einschränkungen als
erfüllt erachtet.

Den juristischen Personen wird eine
Übergangsfrist bis Ende 2007 zur An-
passung ihrer Statuten und ihres Fir-
menzweckes sowie einer allfällig erfor-
derlichen Änderung der Firma einge-
räumt. Allenfalls ist auch eine Ände-
rung der Rechtsform notwendig.

8. VERHÄLTNIS ZUM EURO-
PÄISCHEN WIRTSCHAFTS-
RAUM UND ZU DRITTSTAATEN 

a) Auslandstätigkeit inländischer
Vermögensverwaltungsgesell-
schaften 

Vermögensverwaltungsgesellschaften
mit Sitz in Liechtenstein im Besitz einer
Bewilligung dürfen ihre Tätigkeit in 
einem anderen EWR-Mitgliedstaat an-
bieten. Dies kann mittels der Errichtung
einer Zweigniederlassung oder auf 
dem Wege des grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehrs durchgeführt
werden. 

b) Inlandstätigkeit ausländischer
Vermögensverwaltungsgesell-
schaften 

Ausländische Vermögensverwaltungs-
gesellschaften mit Sitz in einem EWR-
Mitgliedsland können ihrerseits in
Liechtenstein über eine Zweignieder-
lassung oder auf dem Wege des grenz-
überschreitenden Dienstleistungsver-
kehrs ohne liechtensteinische Bewilli-
gung Dienstleistungen im Bereich der

Vermögensverwaltung erbringen, so-
fern diese Gesellschaften im Herkunfts-
mitgliedstaat die entsprechende Bewil-
ligung erhalten haben.

c) Vermögensverwaltung 
in der Schweiz

In der Schweiz unterliegt die Ausübung
des Berufes des Vermögensverwalters
keiner Bewilligungspflicht und bedarf
auch keines eidgenössischen Fähig-
keitsbeweises. 

Das Schweizer Parlament ist vor kurzem
zum Schluss gelangt, dass in der
Schweiz derzeit kein dringender Hand-
lungsbedarf zur Regulierung der Vermö-
gensverwaltung besteht. Demzufolge
wird die Schweiz demnächst keine EU-
kompatible Regelung erarbeiten.

Dieser Entscheid führt dazu, dass 
die schweizerischen Vermögensverwal-
tungsgesellschaften vom Europamarkt
ausgeschlossen bleiben und ihre
Dienstleistungen ausschliesslich in der
Schweiz und nicht grenzüberschreitend
anbieten können. Möchten die Schwei-
zer Vermögensverwalter in Zukunft ihre
Dienstleistungen auch ausserhalb der
Schweiz anbieten können, bleibt für die
Schweiz auf lange Sicht nichts anderes
übrig als doch EU-kompatible Regelun-
gen zu erarbeiten.

Kann in der Zwischenzeit 
Liechtenstein eine Alternative für
den Schweizer Markt sein?
Damit die Schweizer Vermögensverwal-
tungsgesellschaften den Anschluss auf
dem Europamarkt nicht verpassen, wäre
zu überlegen, ob Liechtenstein einen
adäquaten Standort für ihre internationa-
le Geschäftsabwicklung darstellen könn-
te. Liechtenstein ist für die Schweiz nahe
gelegen und weitgehend offen. Zwar ist
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vor allem diese Dienstleistungen auch
Dritten anzubieten, weshalb die Gesell-
schaft einer Bewilligung bedarf.

9. KOSTEN
Für eine Vermögensverwaltungsgesell-
schaft fallen folgende Kosten an: 
• Handelsregistergebühren: 

ca. CHF 800.00;
• Bewilligungsgebühren der FMA: 

zwischen CHF 5 000.00 und CHF
10 000.00;

• Wertstempelgebühr oder Emissions-
abgabe (Freigrenze bis CHF 1 Mio.);

• Je nach Rechtsform Couponsteuer
von 4 % auf Dividenden;

• Jährliche Aufsichtsgebühren: 
• CHF 2 000.00 bis CHF 10 000.00 (ab-

hängig vom verwalteten Kundenver-
mögen);

• Änderungen in der Geschäftsführung,
Revisionsstelle etc. führen jeweils zu
Gebühren von CHF 250.00 bis CHF
1000.00;

• Steuern in Liechtenstein (zwischen
7,5 % bis 15 %), Einlagen der Kom-
manditäre allenfalls auch tiefer (evtl.
«flat tax» CHF 1000.00 respektive 
1 Promille);

• Kosten für die Miete von Büroräum-
lichkeiten in Liechtenstein;

• Revisionskosten.

Als weitere laufende Kosten seien die
üblichen Verwaltungs- und Vertriebsko-
sten und Saläre genannt.

ist dieser Ertrag steuerbefreit, wird aber
für die Satzbestimmung berücksichtigt. 

Sofern der Schweizer Vermögensverwal-
ter für seine privaten Anlagen in der
Schweiz als gewerbsmässiger Wert-
schriftenhändler gilt (was gestützt auf
das neue Kreisschreiben relativ schnell
geschehen kann), könnte dieser sich über-
legen, sein privates Wertschriftenver-
mögen in die liechtensteinische Vermö-
gensverwaltungsgesellschaft einzubrin-
gen. Dieses Vorgehen führt dazu, dass
dieser Teil zu einem niedrigeren Steuer-
satz besteuert wird. Zu beachten ist, dass
die Vermögensverwaltungsgesellschaft
nicht dazu dienen soll, ausschliesslich 
eigenes Vermögen zu verwalten, sondern

1. FIDUZIARISCHE 
RECHTSGESCHÄFTE

In der Vergangenheit haben wir festge-
stellt, dass Gesellschaften, wie Anstal-
ten, Aktiengesellschaften, treuhänderi-
sche Bankkonti (zum Beispiel «Septo-
Konti»; Referenz-Konti), Wertschriften
und Vermögenswerte anderer Art hal-
ten. Solche Sachverhalte werden häufig
in einem so genannten Treuhandvertrag
geregelt. Die jeweilige Gesellschaft
agiert dann als Treuhänder des auslän-
dischen Gesellschafters (natürliche Per-
son). Die entsprechenden Vermögens-
werte werden in der Praxis weder in der
Bilanz noch in einem ausgegliederten
Hauptbuch festgehalten, sondern häu-
fig im Anhang, pauschal unter der Bi-
lanzsumme oder gar nicht erwähnt.
Handelsrechtlich ist dies richtig.

Im Zusammenhang mit der EU Zinsbe-
steuerung machen wir darauf aufmerk-

sam, dass eine liechtensteinische Ge-
sellschaft, die beispielsweise treuhände-
risch Bankkonti für deren Gesellschafter
mit EU-Domizil hält und Zinsen verein-
nahmt, als Treuhänder zugleich Zahlstel-
le ist. Diese Zahlstelle ist aufgrund des
mündlich oder schriftlich abgeschlosse-
nen Treuhandvertrages verpflichtet, die
aus dem Treuhandvermögen fliessenden
Zinserträge als solche direkt dem Be-
rechtigten (natürliche Person) grenzüber-
schreitend zukommen zu lassen. Der
Treuhänder, das heisst die Gesellschaft,
muss sich dann am statutarischen Sitz
als Zahlstelle registrieren lassen. Wir
empfehlen unbedingt, dass die betroffe-
ne Kundschaft mit dem jeweiligen Liech-
tensteiner Treuhänder Kontakt aufnimmt,
um die Problematik zu besprechen und
einer sachgerechten Lösung zuzuführen.

Gleich gelagert sind auch Fälle, wo eine
natürliche Person, z.B. ein Liechtenstei-

ner Treuhänder (oder ein anderer Pro-
fessioneller), bei einer Bank Septo-
Konti oder Bankkonti für ausländische
natürliche Personen mit EU-Domizil hält. 

2. AKTIONÄRSDARLEHEN
Zinsen aufgrund von Darlehensbezie-
hungen zwischen natürlichen Personen,
die nicht im Rahmen einer geschäftli-
chen Tätigkeit handeln, sind von der EU
Zinsbesteuerung ausgenommen. 

Zinsen auf Darlehen, die liechtensteini-
schen Gesellschaften von natürlichen
Personen mit EU-Domizil gewährt wer-
den, unterliegen der EU Zinsbesteue-
rung, sofern die Darlehen nach dem In-
krafttreten des Zinsbesteuerungsab-
kommens gewährt werden. Somit ist
eine «grandfathering-clause» eingeführt
worden. Sind somit auf neuen Darlehen
oder möglicherweise auf Darlehenser-
höhungen seit dem 1.7. 2005 bereits
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Zinszahlungen geflossen oder verrech-
net worden, so muss sich die liechten-
steinische Gesellschaft als Zahlstelle
registrieren lassen. Eine rückwirkende
Kündigung eines Darlehensvertrages
dürfte problematisch sein.

Darlehen von natürlichen Personen an
Trust Settlements sind vom Anwen-
dungsbereich des Zinsbesteuerungsab-
kommens nicht ausgeschlossen. Es
handelt sich um keine Privatdarlehen
gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. a FL-ZBStA
(Zinsbesteuerungsabkommen Liechten-
stein). Es spielt somit keine Rolle, ob
der Trustee / Treuhänder eine Gesell-
schaft oder eine natürliche Person ist.

Im Gegensatz zur Schweiz ist die Ansäs-
sigkeit des Zinsschuldners für die EU
Zinsbesteuerung immer unbeachtlich.
Es gibt keine Ausnahmen analog zur
Schweiz (schweizerische Schuldner
sind dort ausgenommen für deren Zins-
zahlungen). Als Grund für diese Abwei-
chung des liechtensteinischen ZBStA
vom Schweizer Abkommen wird die
Schweizer Verrechnungssteuer angege-
ben. Allerdings unterliegen bekannter-
weise genau solche Aktionärsdarlehen
auch in der Schweiz nicht der Verrech-
nungssteuer, sodass die unterschiedli-
che Vorgehensweise in Liechtenstein
wohl eher irritiert.

3. DELEGATION 
DER ZAHLSTELLENPFLICHT

Eine liechtensteinische Verbandsperson
muss sich nicht als Zahlstelle registrie-
ren, wenn sie den Quellensteuerabzug
oder die Meldung an eine Bank dele-
giert. Eine Delegation der Pflichten an
eine liechtensteinische Bank ist mög-
lich, nicht aber an eine ausländische.
Die delegierende Zahlstelle hat sich bei
der Liechtensteinischen Steuerverwal-
tung als Zahlstelle anzumelden. Es sei
nochmals festgestellt, dass die Regi-
strierung als Zahlstelle am statutari-
schen Sitz vorzunehmen ist. Das davon
abweichende Geschäftsdomizil respek-
tive der ausländische Verwaltungssitz
(zum Beispiel bei einer Mehrheit von Or-
ganen im Ausland mit Entscheidungsfin-
dung im Ausland) ist nicht massgebend.

4. AUS DER PRAXIS /
BEOBACHTUNGEN

Das Zinsbesteuerungsabkommen der
Schweiz mit der EU (CH-ZBA) sieht in
Art. 10 CH-ZBA eine Amtshilfeverpflich-
tung bei Steuerbetrug und dergleichen
vor. Art. 10 FL-ZBStA sieht einen Infor-
mationsaustausch im Falle von Delikten
vor, die als Steuerbetrug oder als ein
ähnliches Delikt nach den Rechtsvor-
schriften Liechtensteins gelten. Der In-
formationsaustausch erfolgt in Liech-
tenstein auf dem Rechtshilfeweg.

Die Schweiz hat mit dem italienischen
Finanzministerium im Hinblick auf eine
Revision des Doppelbesteuerungsab-
kommens Schweiz – Italien unlängst bei-
spielhaft Sachverhalte aufgezählt, wel-
che als Delikte im Sinne des Abkommens
gelten könnten. Solche Anwendungsbei-
spiele sind auch für Liechtenstein bedeu-
tend, weshalb einzelne zusammenfas-
send wiedergegeben werden:
• Eine physische Person editiert Bücher

(Buchhaltung oder ähnliche Doku-
mentation) und dokumentiert den
Sachverhalt so, dass Zinserträge, die
unter das Abkommen fallen, einer
Gesellschaft zukommen. In Wirklich-
keit aber besteht ein Treuhandver-
trag, wonach die Zinserträge effektiv
der natürlichen Person zukommen. In
diesem Fall reflektieren die Bücher
nicht die Realität, was als Steuerbe-
trug unter die Pflicht zum Informati-
onsaustausch fällt. (Bemerkung des
Autors: Interessant ist ein Klammer-
vermerk, dass auch «andere Doku-
mente» einer Buchhaltung gleichge-
setzt werden können.)

• Die Verwendung einer falschen Wohn-
sitzbescheinigung gilt als Steuerbe-
trug im Rahmen des Abkommens und
führt zu einem Informationsaustausch.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen
beim Allgemeinen Treuunternehmen
die Autoren der Artikel, Frau lic. iur.
Véronique Risi-Bravin, (Gesetz über die
Vermögensverwaltung) und Herr Roger
Frick, dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Be-
triebsökonom FH, (EU Zinsbesteuerung),
stets gerne zur Verfügung.


